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Nr. 182* Bekanntmachung der Neufassung der
Grundordnung der UEK.

Vom 10. November 2006. 

Aufgrund von Artikel 3 Nr. 2 des Kirchengesetzes zur
Änderung der Grundordnung und zur Ratifikation des Ver-
trags zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Union Evangelischer Kirchen in der EKD vom 13.
Mai 2006 (ABl. EKD S. 241) wird nachstehend der Wort-
laut der Grundordnung der UEK in der ab dem 1. Januar
2007 geltenden Fassung bekannt gemacht. Die Neufassung
berücksichtigt:

– die am 1. Juli 2003 in Kraft getretene Grundordnung
vom 12. April 2003 (ABl. EKD S. 159);

– das am 1. Januar 2007 in Kraft tretende Kirchengesetz
zur Änderung der Grundordnung zur Ratifikation des
Vertrags zwischen der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Union Evangelischer Kirchen in
der EKD vom 13. Mai 2006 (ABl. EKD S. 241).

B e r l i n ,  den 10. November 2006

Der Leiter der Kirchenkanzlei

Dr.  H ü f f m e i e r

Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland (GO.UEK)

Artikel 1

Einleitungssatz, grundlegende Bestimmung

(1) Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, deren Leitungen bisher in der Arnoldshainer Konfe-
renz vertreten waren, bilden die »Union Evangelischer Kir-
chen in der Evangelischen Kirche in Deutschland«. Mit der
Union wird der Rechtsstatus der Evangelischen Kirche der
Union als Körperschaft des öffentlichen Rechts fortgesetzt.

(2) Die Mitgliedskirchen der Union sind einig in dem
Ziel, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des
kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und damit die
Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stär-
ken.

(3) Die Union nimmt ihren Auftrag in eigener Verant-
wortung in der Evangelischen Kirche in Deutschland wahr.
Das Nähere wird durch Vertrag mit der Evangelischen Kir-
che in Deutschland geregelt.

(4) Unter den Mitgliedskirchen der Union besteht Über-
einstimmung im Verständnis des Evangeliums und in der

ständlich festgestellt wurde: »Die nicht mit Sicherheit be-
herrschbaren Gefahren der gegenwärtigen Kernenergiege-
winnung haben zu der verbreiteten Einsicht geführt, dass
diese Art der Energiegewinnung mit dem biblischen Auf-
trag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, nicht zu verein-
baren ist. Wir müssen so bald wie möglich auf andere Ener-
gieträger umsteigen.« Dieser Beschluss wurde 1998 von der
Synode bekräftigt. Auch heute fühlt sich die Synode ver-
pflichtet, diese Position erneut in das öffentliche Bewusst-
sein zu bringen.

Die Synode bittet den Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), die Bundesregierung darin zu bestär-
ken, am Ausstieg aus der Kernenergie festzuhalten und zu-
künftig keine Bürgschaften für den Bau und Export von
kerntechnischen Anlagen in andere Länder zu übernehmen.
In der Europäischen Union soll die Bundesregierung darauf
hinwirken, dass auch auf europäischer Ebene keine weiteren
Kernkraftwerke gebaut werden.

Die Synode bittet die Gliedkirchen weiterhin um einen
verantwortlichen Umgang mit Energie. Auch auf ökumeni-
scher Ebene möge die EKD dieses Anliegen deutlich vertre-
ten.

W ü r z b u r g ,  den 9. November 2006

Die Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Barbara  R i n k e

Nr. 181* Beschluss der Synode der Evangelischen Kir-
che in Deutschland zur Festsetzung des
Schwerpunktthemas für die 6. Tagung der 10.
Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land.

Vom 9. November 2006. 

Das Schwerpunktthema für die 6. Tagung der 10. Synode
2007 lautet:

Aufbruch in der evangelischen Kirche.

W ü r z b u r g ,  den 9. November 2006

Die Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Barbara  R i n k e

B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
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Verwaltung von Taufe und Abendmahl, wie sie nach refor-
matorischer Einsicht für die wahre Einheit der Kirche not-
wendig ist und ausreicht. Als Gemeinschaft von Kirchen ist
die Union Kirche.

(5) Die Union steht in Kirchengemeinschaft mit allen
Kirchen, die der Konkordie reformatorischer Kirchen in Eu-
ropa vom 16. März 1973 (Leuenberger Konkordie) zuge-
stimmt haben.

Artikel 2

Die Union und die Mitgliedskirchen

(1) Die Union ist ein Zusammenschluss im Sinne von Ar-
tikel 21 a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Weitere Gliedkirchen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland können auf Antrag durch Beschluss der
Vollkonferenz als Mitgliedskirchen aufgenommen werden.

(2) Die Mitgliedskirchen üben für ihren Bereich die Lei-
tung und die Gesetzgebung im Rahmen der Grundordnung
der Evangelischen Kirche in Deutschland und im Rahmen
dieser Grundordnung selbständig aus.

Artikel 3

Aufgaben und ihre Wahrnehmung

(1) Die Union hat insbesondere folgende Aufgaben wahr-
zunehmen:

1. grundlegende theologische Gespräche und Arbeiten zu
den gemeinsamen Bekenntnissen und zu Fragen der
Vereinigung von Kirchen anzuregen und voranzutrei-
ben;

2. Fragen des Gottesdienstes, der Liturgik, der Ordination,
des Verständnisses von Gemeinde, Dienst und Amt so-
wie des kirchlichen Lebens zu erörtern und Gestaltungs-
vorschläge zu entwickeln;

3. die Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Kirche
in Deutschland, der Gemeinschaft Evangelischer Kir-
chen in Europa und der weltweiten Ökumene zu fördern;

4. rechtliche Regelungen zu entwerfen, Kirchengesetze zu
beschließen und sich darum zu bemühen, dass diese
möglichst gleich lautend in den Mitgliedskirchen umge-
setzt werden. Vor der Einleitung von Rechtssetzungs-
verfahren wird die Union jeweils prüfen, ob eine ge-
samtkirchliche Regelung durch die Evangelische Kirche
in Deutschland angezeigt ist. 

5. Aus- und Fortbildung für theologische und nichttheolo-
gische kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
planen und durchzuführen;

6. Begegnungstagungen zu veranstalten, Gemeindepart-
nerschaften zu vermitteln und ökumenische Begegnun-
gen zu koordinieren;

7. durch einen geregelten Besuchsdienst die Gemeinschaft
untereinander zu fördern.

(2) Soweit Aufgaben von der Evangelischen Kirche in
Deutschland für alle Gliedkirchen wahrgenommen werden,
entfällt eine eigenständige Aufgabenerfüllung der Union.

(3) Die Union wird regelmäßig prüfen, ob der Grad der
Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Union eine Aufgabenübertragung an
die Evangelische Kirche in Deutschland möglich macht.

(4) Die Union kann die Zuständigkeit zur Erfüllung be-
stimmter Aufgaben, die von der Evangelischen Kirche in

Deutschland wahrgenommen werden, gemäß der Grundord-
nung der Evangelischen Kirche in Deutschland an sich zie-
hen.

(5) Die Aufgaben der Union werden durch die Vollkonfe-
renz, das Präsidium, die Ausschüsse und die Amtsstelle
wahrgenommen. Einzelheiten werden durch Vertrag mit der
Evangelischen Kirche in Deutschland und durch die Ge-
schäftsordnung geregelt.

Artikel 4

Vollkonferenz

Die Vollkonferenz ist berufen, die in dieser Grundord-
nung bezeugte Gemeinschaft zu verwirklichen und lebendig
zu erhalten. Sie trägt die Verantwortung dafür, dass die
Union die ihr übertragenen Aufgaben erfüllt. Sie gibt dem
Präsidium und der Amtsstelle Richtlinien und beschließt
über die Angelegenheiten, die im Rahmen dieser Grundord-
nung ihrer Zuständigkeit unterliegen.

Artikel 5

Aufgaben der Vollkonferenz

(1) Die Vollkonferenz hat alle Entscheidungen, insbeson-
dere solche von grundlegender Bedeutung, zu treffen, es sei
denn, dass in dieser Grundordnung etwas anderes bestimmt
wird.

(2) Im Einzelnen hat die Vollkonferenz insbesondere fol-
gende Aufgaben:

1. Kirchengesetze und andere rechtliche Regelungen, die
in den Mitgliedskirchen gelten oder umgesetzt werden
sollen, zu beschließen;

2. die Zustimmung zu kirchengesetzlichen Regelungen
durch die Evangelische Kirche in Deutschland gemäß
der Grundordnung der Evangelischen Kirche in
Deutschland durch Beschluss zu erklären, soweit die
Gesetzgebungskompetenz bei der Union liegt;

3. die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Vollkonfe-
renz sowie zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
aus ihrer Mitte zu wählen;

4. die weiteren Mitglieder des Präsidiums nach Artikel 10
Absatz 1 Nr. 2 und die Vorsitzenden der Ausschüsse zu
wählen;

5. über die Höhe und den Verteilungsmaßstab der durch
die Mitgliedskirchen zu erbringenden Umlagen zu ent-
scheiden;

6. die Rechnungsprüfung zu bestellen und die notwendi-
gen Entlastungen zu beschließen.

Artikel 6

Gesetzgebung

(1) Die Vollkonferenz beschließt diejenigen Kirchenge-
setze, welche die Union selbst betreffen.

(2) Die Vollkonferenz kann Kirchengesetze mit Wirkung
für die Mitgliedskirchen erlassen, soweit die Gesetzge-
bungskompetenz bei ihnen liegt, und zwar

1. für alle Mitgliedskirchen, wenn alle Mitgliedskirchen,
oder

2. für mehrere Mitgliedskirchen, wenn diese

dem Erlass eines Kirchengesetzes durch die Union zustim-
men. Die Zustimmung ist gegenüber dem Präsidium zu er-
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klären; sie kann auch nach Verkündung des Gesetzes erklärt
werden. Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für Ände-
rungsgesetze. Kirchengesetze nach Satz 1 können nur mit
Wirkung für alle betroffenen Mitgliedskirchen geändert
werden.

(3) Die Mitgliedskirchen sollen sich gegenseitig über die
Vorbereitung von Kirchengesetzen und gesetzesvertreten-
den Verordnungen informieren, damit geprüft werden kann,
ob ein gemeinsames Handeln geboten ist.

(4) Gemeinsamkeit in der Gesetzgebung soll insbesonde-
re erstrebt werden für

1. die Ordnungen der Gottesdienste und Amtshandlungen,

2. die Vorbildung und Anstellungsfähigkeit sowie die
dienstrechtlichen Verhältnisse der kirchlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter,

3. das Verfahren bei Beanstandung der Lehre,

4. die kirchliche Gerichtsbarkeit.

(5) Die betroffenen Mitgliedskirchen können die von der
Union beschlossenen Kirchengesetze jederzeit für sich au-
ßer Kraft setzen. Das Außerkraftsetzen ist gegenüber dem
Präsidium zu erklären. Das Präsidium stellt durch Beschluss
fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz für
die betroffene Mitgliedskirche außer Kraft getreten ist.

(6) Kirchengesetze bedürfen keiner mehrfachen Beratung
und Beschlussfassung. Enthalten sie eine Änderung dieser
Grundordnung, so bedürfen sie in der Schlussabstimmung
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie-
der der Vollkonferenz. Die Kirchengesetze sind vom Präsi-
dium im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land zu verkünden.

Artikel 7

Zusammensetzung der Vollkonferenz

(1) Die Amtsdauer der Vollkonferenz beträgt sechs Jahre.
Sie beginnt jeweils am 1. Mai und endet nach sechs Jahren
am 30. April.

(2) Mitgliedskirchen mit mehr als einer Million Mitglie-
dern entsenden je vier, die anderen Mitgliedskirchen je drei
Mitglieder in die Vollkonferenz. Darunter sollen in der Re-
gel die leitenden Theologinnen oder Theologen sein. Min-
destens ein Mitglied aus jeder Mitgliedskirche soll weder
Theologin oder Theologe sein noch in einem hauptberuf-
lichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis zur Kirche stehen. Die
Mitgliedskirchen können eine Stellvertretung vorsehen.

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Amtsstelle nimmt an
den Beratungen ohne Stimmrecht teil.

Artikel 8

Tagungen der Vollkonferenz

(1) Tagungen der Vollkonferenz finden in der Regel ein-
mal jährlich statt. Die Vollkonferenz ist zu einer außer-
ordentlichen Tagung einzuladen, wenn mindestens drei Mit-
gliedskirchen es verlangen.

(2) Die Vollkonferenz ist beschlussfähig bei Anwesen-
heit von mehr als der Hälfte ihres ordentlichen Mitglieder-
bestandes.

(3) Bei Abstimmungen entscheidet, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist, die einfache Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Enthaltungen zählen nicht mit.

(4) Die Mitglieder der Vollkonferenz sind nicht an Wei-
sungen gebunden.

Artikel 9

Präsidium

(1) Das Präsidium ist für alle Aufgaben zuständig und
verantwortlich, die nicht der Vollkonferenz vorbehalten
sind.

(2) Es hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Sitzungen der Vollkonferenz vorzubereiten und zu
leiten und für die Ausführung der Beschlüsse zu sorgen;

2. jährlich der Vollkonferenz Bericht über seine Arbeit zu
erstatten;

3. die Fachaufsicht über die Amtsstelle zu führen;

4. die Erklärungen gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 5 ent-
gegenzunehmen.

Es kann einen Finanzbeirat berufen.

(3) Ist die Einberufung der Vollkonferenz nicht möglich
oder rechtfertigt der Gegenstand die Einberufung nicht, so
kann das Präsidium Angelegenheiten, die einen Beschluss
der Vollkonferenz erfordern, aber keinen Aufschub dulden,
durch Einzelmaßnahmen oder gesetzesvertretende Verord-
nung regeln. Artikel 6 Absätze 2 und 5 findet entsprechende
Anwendung. Gesetzesvertretende Verordnungen sind der
Vollkonferenz bei ihrer nächsten Sitzung zur Bestätigung
vorzulegen; wird die Bestätigung versagt, so sind sie vom
Präsidium durch gesetzesvertretende Verordnung außer
Kraft zu setzen.

(4) Artikel 8 Absätze 2 und 3 findet entsprechende An-
wendung. Weitere Einzelheiten seiner Arbeitsweise kann
das Präsidium in einer Geschäftsordnung regeln.

Artikel 10

Zusammensetzung des Präsidiums

(1) Dem Präsidium gehören an:

1. die oder der Vorsitzende der Vollkonferenz sowie die
beiden Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die auch
im Präsidium den Vorsitz führen,

2. vier weitere Mitglieder der Vollkonferenz, 

3. die Vorsitzenden des Theologischen Ausschusses und
des Rechtsausschusses,

4. die Leiterin oder der Leiter der Amtsstelle.

Die Mitglieder des Präsidiums zu Nr. 2 und 3 werden in der
jeweils ersten Sitzung der Vollkonferenz für deren Amtszeit
gewählt und bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen
oder Nachfolger im Amt. Von den Mitgliedern zu Nr. 1 und
2 sollen höchstens je zwei Theologin oder Theologe sein.

(2) Bei den Wahlen sollen die konfessionellen und regio-
nalen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden. Mit-
gliedskirchen, die nicht bereits gemäß Absatz 1 vertreten
sind, können je ein Mitglied der Vollkonferenz als stimmbe-
rechtigtes Mitglied in das Präsidium entsenden.

Artikel 11

Ausschüsse

(1) Der Unterstützung der Arbeit der Vollkonferenz und
des Präsidiums dienen der ständige Theologische Ausschuss
und der ständige Rechtsausschuss. Weitere Ausschüsse
können nach Bedarf durch die Vollkonferenz gebildet wer-
den.

(2) Für die Ausschüsse bestimmen die Mitgliedskirchen
jeweils bis zu zwei Mitglieder, die nicht der Vollkonferenz
angehören müssen. In den Theologischen Ausschuss beruft
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das Präsidium unter Berücksichtigung der theologischen
Fachrichtungen bis zu sechs Hochschullehrerinnen oder 
-lehrer der Theologie aus dem Gebiet der Mitgliedskirchen.
Die Ausschüsse können sachkundige Gäste hinzuziehen.

(3) Die Ausschüsse beraten über diejenigen Gegenstände,
deren Behandlung ihnen von der Vollkonferenz oder dem
Präsidium zugewiesen oder von mindestens drei Mitglieds-
kirchen beantragt wird.

(4) Artikel 8 Absätze 2 und 3 findet entsprechende An-
wendung.

Artikel 12

Amtsstelle

(1) Die im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland eingerichtete Amtsstelle führt die Bezeichnung
»Amt der UEK«.

(2) Die Amtsstelle ist verpflichtet, die Aufgaben, die in
dieser Grundordnung niedergelegt sind, zu gestalten und bei
ihrer Erfüllung mitzuwirken.

(3) Die Amtsstelle führt die laufenden Geschäfte der
Union im Rahmen der geltenden Ordnung und der Be-
schlüsse der Vollkonferenz und des Präsidiums. Sie unter-
stützt die Vollkonferenz, das Präsidium und die Ausschüsse
und arbeitet ihnen zu.

Artikel 13

Vertretung im Rechtsverkehr

Die Union wird in Rechtsangelegenheiten durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Präsidiums oder die Lei-
terin oder den Leiter der Amtsstelle oder deren jeweilige
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vertreten. Urkunden,
welche die Union Dritten gegenüber verpflichten sollen,
und ihre Vollmachten sind durch die genannten Personen
unter Beidrückung des Siegels zu vollziehen. Dadurch wird
die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.

Artikel 14

Übergangsbestimmungen

(1) Rechte und Verbindlichkeiten der Evangelischen Kir-
che der Union gehen auf die Union über, soweit keine ande-
re Regelung getroffen wird.

(2) Kirchengesetze, Verordnungen und sonstige Be-
schlüsse, die von den nach dem Recht der Evangelischen
Kirche der Union zuständigen Organen erlassen worden
sind, gelten als Recht der Union im bisherigen Geltungsbe-
reich fort.

(3) Soweit in geltenden Bestimmungen Zuständigkeiten
für die Synode oder den Rat der Evangelischen Kirche der
Union begründet worden sind, gehen diese auf die Vollkon-
ferenz oder das Präsidium über.

Artikel 15

Finanzen und Vermögen

Die Aufbringung der Mittel zur Deckung der finanziellen
Verpflichtungen sowie eine Auseinandersetzung über das
Vermögen der Evangelischen Kirche der Union bleiben be-
sonderen Vereinbarungen zwischen der Union und den je-
weils betroffenen Mitgliedskirchen vorbehalten.

Artikel 16

(Inkrafttreten)

Nr. 183* Bekanntmachung der Besoldungstabellen ab
1. Januar 2007.

Nachstehend werden die ab 1. Januar 2007 gültigen Be-
soldungstabellen für Pfarrer und Kirchenbeamte (Bemes-
sungssatz 86 v. H.) bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Tabellen im Be-
reich der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz nur im Bereich der früheren EKsOL
Geltung erlangen. In der Ev. Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen richtet sich die Vikarsbesoldung für den 2006 ein-
gestellten gemeinsamen Vikarskurs nach dem Besoldungs-
recht der Ev.-Luth. Kirche in Thüringen.

B e r l i n ,  den 10. November 2006

Kirchenkanzlei der UEK

Anlage 
zur Pfarrbesoldungsordnung

(gültig ab 1. Januar 2007)
– Monatsbeträge in Euro –

A. Pfarrbesoldung

I. Grundgehalt (§§ 3, 6 PfBesO)

Das Grundgehalt beträgt

in Besoldungsgruppe

in Stufe A 13 A 14
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 (§ 6 Abs. 2

PfBesO) PfBesO)

3 2.477,63

4 2.599,55

5 2.721,47

6 2.843,38

7 2.965,30

8 3.046,58

9 3.127,85 3.421,83

10 3.209,13 3.527,23

11 3.290,42 3.632,63

12 3.371,70 3.738,03

II. Familienzuschlag (§§ 3, 11 PfBesO)

1. Der Familienzuschlag beträgt 
in der Stufe 1 90,54 Euro

2. Der Familienzuschlag erhöht sich

a) für das erste und zweite 
zu berücksichtigende Kind 
(Stufen 2 und 3) um je 77,44 Euro

b) für jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind 
(Stufe 4 und folgende Stufen) 
um je* 198,30 Euro

III.Allgemeine Zulagen (§§ 3, 7 Abs. 1 PfBesO)

Die allgemeine Zulage beträgt 61,25 Euro

* 95,57 Euro (BVerfG) + 102,73 Euro
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